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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Fernmeldegebühren­

ordnung abgeändert wird; Begutachtungsverfahren 

Entsprechend dem Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

24. Mai 1967, Zl. 22296-2/67, gestatten wir uns, den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz 

(Fernmeldegebührenordnung) abgeändert werden soll, zu übermitteln. 

Hinsichtlich der Begründung dieser Maßnahmen darf auf die 

Ausführung in den Erläuterungen (beiliegend) verwiesen werden.' 

25 Beilagen 

Für den Bundesminister 
Der Generaldirektor 

Dr. Sindelka 
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V o r  b 1 a t t 

- Weitergabe von Kostenvorteilen an Telefonteilnehmer in Form 

von Gebührensenkungen. 

- Änderung der Bestimmungen über Gebührenbefreiungen 

entsprechend der an den Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr ergangenen Entschließung des 

Bundesrates vom �O. Dezember 19.88, E-125-BR/88: 

o zeitgemäße Anpassung der Befreiungsbestimmungen 

sowie 

o angemessene Berücksichti9ung der Bewohner von 

Pensionistenheimen mit geringem Einkommen. 

Realisierun.g: 

- Absenkung der Fernsprech-Grundgebühr bei Einzel- und 

Teilanschlüssen sowie bei. Autotelefonanschlüssen. 

- Entfall der "Modem"-Gebühr bei Telefonans�hlüssen. 

- Neufassung der gesetzlichen Befreiungsbestimmungen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Treten die vorgesehenen Gebührenmaßnahmen zum 1. 9. 1989 in 

Kraft, ist der damit verbundene Einnahmenentgang für das 

laufende Jahr mit rd. 160 �illionen Schilling, und für 1990 

mit rd. 495 Millionen Schilling zu veranschlagen. 
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E r 1 ä u t e r,u n g e n  

I .  Allgemeiner Teil 

Die Einnahmen aus der Telefongrundgebühr in Verbindung mit der 

günstigen Kostenentwicklung in diesem Bereich ermöglichen es, 

die monatliche Grundgebühr für Einzelanschlüsse um 20. - S und 

für Teilanschlüsse um 10. �  S abzusenken. Ferner soll die 

monatliche Gebühr, die bei Verwendung des Telefonanschlusses 

zur Datenübertragung zusätzlich verrechnet wird nach dem vor­

liegenden Entwurf entfallen. Schließlich läßt es die Preis­

entw-icklung bei funk- und übertragungstechnischen 
. . 

Einrichtungen zu, die Grundgebühr für Anschlüsse im 

Autotelefonnetz-B auf die Hälfte abzusenken. 

Bei den seit 1970 geltenden Bestimmungen über die Befreiung 

von der Rundfunk- und Fernsehgebühr sowie der Fernsprech­

Grundgebühr erweist es sich als �otwendig, sie nach ihrem fast 

20- jährigen Bestand sowohl den geänderten Gegebenheiten als 

auch den in der Praxis gemachten Erfahrungen anzupassen. In 

dieser Richtung liegt auch eine �ntschließung des Bundesrates 

vom 20. Dezember 1988, E-125-BR/88, vor, mit der der 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

aufgefordert wird, eine zeitgemäße Anpassung der 

Befreiungsbestimmungen von der Telefongrundgebühr in die Wege 

zu leiten, bei der auch Bewohner von Pensionistenheimen mit 

geringem Einkommen angemessen berücksichtigt werden sollen. 

Die Notwendigkeit einer Durchforstung dieser Bestimmungen läßt 

sich unter anderem auch daran ablesen, daß die Zahl der 

Befreiungsfälle beim Telefon von rund 17 000 im Jahre 1972 auf 

über 300 000 (1) im Jahre 1988 gestiegen ist. Diese Steigerung 

ist nicht allein auf den mLt dem Ausbau 'des Fernmeldenetzes 

verbundenen Teilnehmerzuwachs in den vergangen 20 Jahren 

zurückzuführen, sondern hat seinen Grund auch darin, daß von 

der geltenden Regelung Personengruppen profitieren, auf die 

200/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 21

www.parlament.gv.at



- 3 -

die Befreiungsbestimmungen ursprünglich gar nicht 

zugeschnitten waren - und mit einem sozialen Erfordernis auch 

nicht erklärt werden können. Verschiedentlich wurde daher auch 

bereits in der Öffentlichkeit Kritik am Mißbrauch von 

Sozialtarifen geübt. Auf der anderen Seite aber erlauben es 

die geltenden Bestimmungen nicht, Bewohner von 

Pensionistenheimen von der Fernsprech-Grundgebühr zu befreien, 

und zwar selbst dann nicht, wenn deren Pension unter dem für 

die Gewährung einer Gebührenbefreiung maßgeblichen 

Einkommensrichtsatz· liegt. Die vorliegende Neufassung laut 

Entwurf schafft hier für beide der vorerwähnten Problemfälle 

dadurch Abhilfe, als einerseits die aus dem Grunde der 

sozialen Bedürftigkeit zu berücksichtigenden Personengruppen 

nunmehr taxativ genannt werden und andererseits die bisherige 
, 

Barriere für die Befreiung von Pensionistenheimbewohnern (die 

in der Wendung "Gefährdung des notdürftigen Lebens-
. 

unterhaltes" liegt) aus den Bestimmungen entfernt wurde. Damit 

bleibt Pensionisten der Anspruch auf Gebührenbefre'iung auch 

dann gewahrt, wenn sie von ihrer Wohnung in ein 

Pensionistenheim übersiedeln. 

Als weitere maßgebliche Neuerung sieht der vorliegende Entwurf . . . 

die Einziehung einer sozialen Komponente bei blinden und 

hilflosen Personen vor. Nach den geltenden Bestimmungen sind 

diese Personen selbst dann von den in Rede stehenden Gebühren 

zu befreien, wenn sie beispielsweise über ein Einkommen von 

20 000 S oder mehr verfügen, ein Umstand, der in der 

Öffentlichkeit wenig Verständnis findet. 

Bereits gewährte Gebührenbefreiungen werden bis zu ihrem 

Auslaufen von der Neuregelung laut Entwurf nicht betroffen. 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes wurde auf eine 

soziale Ausgewogenheit der Neuregelung Bedacht genommen: 

Sozial bedürftige Personen in Verbindung mit ihren sonstigen 

Lebensumständen sollen auf Rundfunk, Fernsehen und Telefon 

nicht aus rein finanziellen Gründen verzichten müssen. Auf der 

anderen Seite war zu trachten, die Durchlässigkeit der 

geltenden Bestimmungen für sozial nicht gerechtfertigte Fälle 

zu beseitigen. 
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Durch die Neuregelung ist eine Stabilisierung in der Zahl der 

Befreiungsfälle zumindest aber ein nur geringeres Ansteigen in 

Zukunft zu erwarten. 

Nicht angetastet wird durch die vorgesehene Neufassung: 

o Der Einkommensrichtsatz für eine Gebührenbefreiung 

bleibt weiterhin bei 12 % über dem Ausgleichszulagen­

richtsatz 

o Mietzins bleibt weiterhin Abzugspost 

o außergewöhnliche Belastung (zB. krankheitsbedingte 

Diät) bleibt weiterhin Abzugspost. 

11. Besonderer Teil 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen laut Entwurf folgendes 

ausgeführt: . 

Zu Art. I Z 1 

Die betragsmäßig ge.ringere Absenkung der Grundgebühr bei 

Teilanschlüssen (gegenüber Einzelanschlüssen) trägt dem bei 

dieser Anschlußart gegebenen größeren technischen Aufwand 

Rechnung. Die Absen�ung der Grundgebühr um 10 % ist. daher nur 

bei Einzelanschlüssen, ·nicht aber bei Tei1anschlüssen 

wirtschaftlich vertretbar. 

Zu Art. I Z 2 

Die Aufrechterhaltung dieser Gebühr ist kostenmäßig nicht mehr 

gerechtfertigt. Die Gebühr wurde daher in letzter zeit 

insbesondere aus Kreisen der Wirtschaft kritisiert. 

Die Aufhebung der Gebühr bedeutet gleichzeitig die Beseitigung 

einer Schranke bei der Anschaltung von Modems bzw. einen 

leichteren Zugang für private Datenendgeräte zum öffentlichen 

Telefonnetz·. Die Maßnahme-liegt im Sinne der 

Liberalisierungsmaßnahmen der österreichischen Post und 
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bedeutet gleichzeitig einen Schritt in der Richtung einer 

weiteren Öffnung des 6ffentlichen Telefonnetzes. 

Zu Art. I Z 3 

Die seit 1974 unverändert geltende Gebühr ist der heutigen 

Kostensituation entsprechend anzupassen. 

Zu A.rt I Z 4 (Befreiungsbestimmungen) 

S 47: Die bei Anwendung der geltenden Bestimmungen in der 

Praxis gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß die 

Umschreibung 'des anspruchsberechtigten Personenkreises 

durch die Wendung "Personen, de�en notdürftiger Lebens­

unterhalt durch die Entrichtung der Gebühr gefährdet ist 

(mittellose Personen) " den wirklichen Gegebenheiten des 

täglichen Lebens zu wenig Rechnung trägt. Die taxative 

Aufzählung der einzelnen Personengruppen, deren 

Umschreibung sich an Regelungep über die Gewährung von 

Leistungen aus anderen Rechtsbereichen orientiert, 'soil 

,hier Abhilfe schaffen. Durch die Anlehnung an Regelungen 

anderer Rechtsbereiche wird vermieden, daß bei 

Beurteilung des Kriteriums der "sozi�len Bedürftigkeit" 

unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe angelegt werden. Das 
. . 

Abgehen von der Voraussetzung der "Gefährdung des 

notdürftigen Lebensunterhaltes" erlaubt es ferner, 

Bewohner ,von Pensionistenheimen mit geringem 

Einkommen künftig gleichfalls von der 

Fernsprech-Grundgebühr (einschließlich Gesprächsgebühr) 

zu befreien. Damit wird einem mehrfach geäußerten 

Anliegen entsprochen. 
' Die deutliche Gliederung nach Leistungsempfängern läßt 

dem.in Betracht kommenden Personenkreis leichter als 

bisher seine Anspruchsberechtigung erkennen. 
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§ 48 Abs. 1. Die verknüpfung der Anspruchsberechtigung in 

Abhängigkeit vom Einkommen entspricht der geltenden 

Regelung. Die Berücksichtigung des Einkommens für die 

Zuerkennung einer Gebührenbefreiung kommt künftig auch 

gegenüber hilflosen, blinden und tauben Personen zum 

Tragen. 

Abs. 2 :  

Die Definition des Nettoeinkommens laut Abs. 2 lehnt 

sich an den Einkommensbegriff des ASVG über den Anspruch 

auf Gewährung einer Ausgleichszulage an. Dies deshalb, 

weil die Bewertung der Einkünfte "im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes" (wie dies die geltenden 

Bestimmungen vorsehen) , in der Praxis zu Ergebnissen 

führt, die mit einem sozialen Erfordernis nach einer 

Gebührenbefreiung nicht mehr erklärbar sind. 

Beispielsweise sind.danach steuerfreie Einkünfte, die 

nicht selten eine beträchtliche Höhe erreichen, als 

Einkommen nicht anzurechnen. Eine ähnliche Diskrepanz 

zum tatsächlich verfügbaren wirtschaftlichen Einkommen 

. kann sich in Fällen ergeben, in denen de�' 

Befreiungswerber sein Einkommen durch einen 

Einkommensteuerbescheid belegt. 

Abs. 3:. 

Die Regelung entspricht der gegenwärtig gehandhabten' 

Praxis. 

Abs. 4: 

Die geltenden Regelungen über Abzugsposten (das sind 

Mietzins und außergewöhnlicha Belastung) werden in einer 

Bestimmung zusammengefaßt. Die in die Neufassung 

aufgenommene wendung "im Sinne des Mietrechtsgesetzes" 

präzisiert� welche Aufwendungen abzugsfähig sind; der 

bisherige Ausdruck " (ohne Beheizung und ohne Kosten für 

Gas und elektrischen Strom) " ist damit entbehrlich. 
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§ 49: Oie Bestimmung entspricht inhaltlich im wesentlichen der 

geltenden Regelung. 

5 50: Oie Bestimmung entspricht der geltenden Regelung. 

5 51 und 52: Oie Bestimmungen sehen geringfügige Verfahrens­

änderungen vor, die im kundendienstlichen Interesse 

zweckmäßig erscheinen . .  
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Bundesgesetz vom 

mit dem die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz 

geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Anlage zum Fernmeldegebühreng�setz (Fernmeldegebührenordnung) , 

BGBL. Nr. 170/1970, in der Fassung der Bundesgesetze BGB1 .  Nr. 

339/1971, 404/1974, 647/197 5, 670/197 6, 5 6 2/1980, 598/1983 und 

319/1987 wird wie folgt geändert: 

1. S 9 Abs. 1 Z 1 lit a und b lautet: 

"a) bei Einzelanschlüssen • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • . •  

b) bei Teilanschlüssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. S 9 Abs. 1 Z 2 und Abs. 5 entfällt. 

3. S 9 Abs. 1 Z 3 erhält die Bezeichnung " 2. "; 

monatlich 

Schilling 

180,-

1 50,-

anstelle des Betragea " 1 800,-" tritt der Betrag "900,-" 
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4. Abschnitt XI lautet: 

"B e f r e i u n g s b e s t i m  m u n g e n  

i 47. (1) Über Antrag sind von der Eritrichtung 

- der Fernsprech-Grundgebühr ( 5  9 Abs. 1) 

einschließlich der Gesprächsgebühr für 

1 Gebührenstunde pro Monat 

- der Rundfunkgebühr ( 5  44 Z 1) , 

- der Fernsehgebühr ( 5  44 Z 3) 

zu befreien: 

1. Bezieher einer Blindenbeihilfe 

oder einer vergleichbaren Leistung, 

2. Bezieher einei Hilflosenzuschusses 

oder einer vergleichbaren Leistung, 

3. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen 

Bestimmungen, 

4. Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitslosen­

versicherungsgesetz 1977, 

5. Bezieher von Beihilfen nach dem Ärbeitsmarkt­

förderungsgesetz, 

6. Bezieher von Beihilfen nach dem Studien­

förderungsgesetz 1983, 

7. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der 

Sozialhilfe oder der'freien Wohlfahrtspflege. 

( 2) Über Antrag sind ferner zu befreien: 

1. Von der Rundfunk- und Fernsehgebühr 

a) Blindenheime, Blindenvereine 

b) Pflegeheime für hilflose Personen 

2. Von der Fernsehgebühr 

a) Taube und praktisch taube Personen 

b) Heime für solche Pers_onen, wenn der 

Fernsehempfang diesen Personen zugute kommt 
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3. Von der Fernsprech-Grundgebühr (einschließlich der 

,Gesprächsgebühr nach Abs. 1) , wenn de� 

Fernsprechanschluß als "Schreibtelefon" eingerichtet ist 

a) Taube und praktisch taube Personen 

b) Heime für solche Personen. 

5 48. (1) Die Zuerkennung einer Gebührenbefreiung an Personen 

. nach § 47 ist jedoch dann unzulässig, wenn das Haushalts-Netto­

einkommen den für die Gewährung einer Ausgleichszulage 

für einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt festge-

setzten Richtsatz um mehr als 1 2  % übersteigt. 

( 2) Nettoeinkommen im Sinne des Abs. · 1 ist die Summe 

sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich 

mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten 

Abzüge. 

(3) Bei Ermittlung des Nettoeinkommens sind folgende 

Einkünfte nicht anzuzechnen: 

1. Leistungen, die wegen des besonderen körplichen Zu­

standes gewährt werden (Blindenbeihilfe, Bilflosen� 

zuschuß oder vergleichbare Leistungen) , 

2. Leistungen aufgrund des Familienlastenausgleichs­

ges,etzes 1967, 

(4) Übersteigt das Nettoeinkommen die für eine 

Gebührenbefreiunq maßgebliche Betragsgrenze nach Abs. 1 
, 

kann der Befreiungswerber als abzugsfähige Ausgaben 

geltend machen: 

- den Mietzins im Sinne des Mietrechtsgesetzes, 

wobei eine gewährte Mietzinsbeihilfe anzurechen ist, 

- anerkannte außergewöhnliche Belastungen im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes 1988. 
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§ 49. Eine Gebührenbefreiung setzt ferner voraus: 

1. Der Antragsteller darf nicht bereits von der 

Entrichtung der Gebühr für einen weiteren Fern­

sprechanschluß oder für eine_weitere Rundfunk­

oder Fernsehbewilligung befreit sein, -

2. der Antragsteller muß bis zur Entscheidung über den 

Befreiungsantrag die vorgeschriebenen Gebühren 

entrichtet haben, 

3. der Antragsteller darf. nicht von anderen Personen 

zur Erlangung der Gebührenbefreiung vorgeschoben sein, 

4. der Antragsteller muß seinen ordentlichen Wohnsitz 

im I nland haben, 

5. der Fernsprechanschluß darf nicht für geschäftliche 

Zwecke genutzt werden und 

6. das Rundfunk- oder Fernsehgerät muß sich in Wohn­

räumen befinden. 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungsgrundes ist vom Antrag­

steller nachzuweisen, und zwar: 

1. I n  den Fällen des 5 47 Abs. 1 durch den Bezug einer der 

dort genannten Leistungen 

2. Im Falle der Taubheit oder praktischen· Taubheit durch 

eine ä�ztliche Bescheinigung oder durch einen 

vergleichbaren Nachweis über den Verlust des 

Gehörvermögens. 

(2). Die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und 

aller mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sind 

durch ein Zeugnis der Gemeinde oder der Fürsorgebehörde des 

Wohnsitzes nachzuweisen. Der Nachweis hat die Summe sämtlicher 

Einkünfte im Sinne von 5 48 Abs. 2 zu umfassen. 

5 51. Für Einsprüche gegen die Entscheidung über Befreiungsan­

träge finden die Verfahrensbestimmungen des § 21 des Fernmelde­

gesetzes, BGBl. �r. 170/1949, über Einsprüche gegen die Bemessung 

von F.e rnmeldegebühren Anwendung. 
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§ 5 2. (1) Befreiungsanträge sind unter verwendung des hiefür 

aufgelegten Formulars bei einer Dienststelle der Post- und 

Telegraphenverwaltung einzubringen. Dem Antrag sind die gem. 

§ 50 erforderlichen Nachweisa anzuschließen. 

( 2) Die Gebührenbefreiung kann für einen bestimmten oder 

unbestimmten Zeitraum (befristet oder unbefristet) zuerkannt 

werc;ien. 

(3) Der Wegfall der Voraussetzung für die Gebührenbefreiung 

ist jener Dienststelle der Post- und Telegraphenverwaltung anzu­

zeigen, die die Gebührenbefreiung zuerkannt hat. 

(4) Die Entziehung einer Gebührenbefreiung kann rückwirkend 

mit dem Zeitpunkt ausgesprochen werden, an dem die Voraussetzung 

für die Gebührenbefreiung weggefallen ist. Die Entziehung hat 

schriftlich durch jene Dienststelle zu erfolgen, die die 

Gebührenbefreiung zuerkannt hat. 

§ 53. Die Gebührenbefreiung erlischt durch: 

- Verzicht oder Tod des I nhabers der 

Gebührenbefreiung 

- Übertragung, Kündigung oder Auflassung des 

Fernsprechanschlusses 

- Übertragung oder Erlöschen der Rundfunk­

und Fernsehbewilligung 

- Ablauf des Befreiungszeitraumes 

- Entziehung nach S 5 2  Abs. 4." 
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Artikel I I  

Übergangs recht 

Bestehende Gebührenbef�eiungen werden bis zum Zeitpunkt ihres 

ErlBschens durch zeitablauf, Ver�icht oder Tod des Inhabers durch 

die Änderung der Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel I Z 4 dieses 

Bundesgesetzes nicht berührt. 

Artikel I I I  

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1989 in 

Kraft. 

"(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Bffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 
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Textgegenüberstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 9. (1) Oie Gebühren betragen: 

1. rür die Bereithaltung des An­
scnluGorgans bei der Vermitt­
lungsstelle, für die Bereithal­
tung und Instandhaltung-der 
Amtsleitung und rür die Uber­
lassung und Instandhaltung 
eines einfachen Spreehapparates 
(rernspre:h-Grun�;eoühr) 

00" 

a) :e i 
- .. ... -; !..:..ar:.sr: .. .;.ussen • • • • • • • •  

2-00,­
HO ,. 

z. �: �e e:.e;te�tl cenüt:ung des 
crrentli:hen rernspree�ne;%el ait 
privaten Oatenübertragungsgeri-
te n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

). rür die Bereithaltung der orts­
festen runkstelIen, der �ei­
tungen zwischen diesen runk­
stellen und den Uberleitver­
mittlungs.:ellen sowie der 
Uoerleitvermittlungsstellen 
pro runkfernspreehansehluG des 
öffentlichen beweglichen �and-

180, -

funkdienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800,-

(5) AuGer der Gebühr nach Ab�. 1 Z Z 
sind auch die rernsprech-Grundgebühr 
und die Cesprächsgebühren zu ent­
ricnten. 

Bestimmungen It. Entwurf 

§ 9. CI) Oie Gebühren betragen: 

1. rür die Bereithaltung des An­
schluGorganl bei der Vermitt­
lungs.telle, rür di� Bereithal­
tung und Inltandhaltung der 
Amtsleitung und rür die Uber­
laslung und Instandhaltung 
eines einfachen Sprechapparates 
Crernsprech-Grundgebühr) 

I) bei 
b) bei 

�in:.elan.:.�lQ..ssen • •• • .• •  

TeJ.!.�seh+üssen • • • • • • • • 

entfällt 

Z .  rür die Bereithlltung der orts­
resten runkstelIen, der �el­
tun gen zwischen diesen runk­
stellen und den Uberleitver­
mittlungsstellen sowie der 
Uberleitvermittlungsstellen 
pro runkfernsprechanschluG des 
öffentlichen beweglichen Land-
funkdienstes . . . . ... . . .. . .... . 

entrilB 

� o ... :... _ � 

l.a 0, -
150, -

900,-
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TextgegenÜberstellung 

Oerzeitige Bestimmungen 

AESCHNIT'I' XI 
B efrciungs bestimmungen 

§ 47. (1) V on de� Entrichtung der Fernsprech­
Grundgebühr (§ 9 .�bs. 1) uod von der Entrich­
tung der Gebühr für die uobe:ristc:te Ruodiuok­
bzw. Fernsehbewilligung (§ 44 Z 1 Ozw. Z 3) 
sind übe: Alltr.:l.g zu befreien: 

a) Blinde und praktisch blinde Pe:sone.� sowie 
Pe:sone:l., die aus einem :tnderen Grund 
als dem der Blindheit ständig der Wa.mmg 
und Hilfe bedü...�en (bill1ose Pe.--sone:l). 

b) Pe:sooe:l, -de:e:l notdürftige: Lebensunter­
halt durch die Entrichtung de: Gebühr 
gefährdet ist (mittellose Pe..--sonen). 

(2) V 00 der Ent.-ic.'ttun� der Gebühr für die 
unbefristete Ruocifunk· b",. Fe:nsehbewilligung 
sind übe: Alltr:l.g außerdem Blinde."lheimc, Blin­
cienvereine uoo Heime für sonsti� hilflose 
Persooe:l zu be:reie:J., wenn der Rundfunk- On'. 
ci:=: F�e:.e::?i�g. cie:: ::il:�ose:: Pe.--sone:: 
\_-.=s. .. -.:. �) :--g-.::: .:o=. 

(3:\ -V. e: Q.:: E--:::'�-='i � �=� == ::= . . .  - . . .... " - ' . 
:� �=-::::S::-= ��._�� �;-:._� s:.:.:. =� ..:.=-.g i.:.�C':U:S �J.�e :.:.: :� ,sc:: :::.ee :':'--SC!l:: 
une: Heime f.ir :au be p'e.,-'O!le= r� ::=:===, ':"=:l. 
der Fe:nsehe:nprang de:l aube:l P::sone:: %Ug'� 
ko=t. 

(4) Vo:. de: .:..::::cr.:::.g �e:' F==s?:ech­
Grundgebühr si::.: �:e: _':'..:::ag ü�erd.ies Ta.ube 
und pn.ktisch t:lube Pe:sone: sowie Heime für 
�ube Pe:-sone:: zu beireie::, we:n der Fernsprech­
Ha.upwuchluß cia.u=d durc.� Taube ode: prak­
tisc:h taube Persooe:l Wlter Verwendung von 
Zusatzeinri6runge:l für die Ube..""t..":I.gung von 
S6riftzei6e:l ve.�·e:ldet wird. 

(5) Die Befreiu."lg von der Entrichtung de: 
Fe:nst)redl-Grutld�ebühr wnfaßt auch eine Be· 
frei�g voo Gesprächsgebühreo im Ausmaß von 
1 Gesprichssruooe im Ortsverkehr pro 1v1ooat. 
Die Gespräc.�sgebüh:e:lbefreiung ist in der jewei­
lige:l Fe:nmc:ldegebü�eo-Rc:eh.nung %1.1 berück­
sic:..,tigc:n, wobei ein Lbe.'"tQg nicht verbouc:hte: 
gebührc:."lireier Gespridl$zeit auf Abrec."uluogs­
pe.-iode:l a.nde:-er Fc:::l:Ilc:ldegebilhren-Rewuo­
ge:l ni6t zulässig ist. 

Bestimmungen lt. (ntwurf 

ABSCHNITT XI 

Befreiungsbestimmungen 

§ A7. (1; Uber Antrag sind von der �nt­

riehtung 

- der rernspreeh-Grundgebühr (§ 9 Abs. 1) 
einsehließlieh der Gp.spräehsgebühr für 

1 Geböhrenstunde pro Mona t  

- der Rundfunkgebühr (§ AA Z 1), 

- der rernsehgebühr (§ 44 Z 3) 
zu befreien: 

1. Bezieher einer Blindenbeihilfe 

oder �i��! ver;�!i���ar�� ��ist��;: 

Z. Seziener eines �llflosenzusc:husses 

Oder eine: ve:glei:hbaren Leistung, 

3. Bezieher von Leistungen nach pensions-. 

rec:htlichen Bestimmungen 

4. Se: { � �e: von Leistungen nach dem 

Arbeitslosenversieherungsgesetz 1977, 
5. ge:ieher ven Beihilfen na eh dem 

Ärbeitsmark;r�rderungsgesetz, 

6. Bezieher von Beihilfen naeh dem Studie­

förderungsgesetz 198 3, 
7. Bezieher von Leistungen und Unter­

stützungen aus der Sozialhilfe oder 

der freien Wohlfahrtspflege. 

(2) Uber Antrag sind ferner Zu bef�e�en:· 

1. Von der Rundfunk- und Fernsehgebühr 

a) Blindenheime, Blindenvereine 

b) Pflegeheime' für hilflose Personen 

2. Von der Fernsehgebühr 

.� Taube und praktisch taube Personen 
b) Heime rür solehe Personen, wenn der 

Fernsehempfang diesen Personen 

zugute kommt 

3. Von der Fernsprech-Grundgebühr (einSChließlich 

der Gesprächsgebühr nach Abs. I), wenn der 

Fernsprechanschluß als "Schreibtelefon" 

eingerichtet 1st 

a) Taube und praktisch taube Personen 

b) Heime für solche Personen. 
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T e x t g e ge nüb erstellu n g 

De rzeitige Be st i mmun g e n 

1 
§ 48. (1) Be: der Beurteilung d.:- Fr�ge, ob in: 

de� F:iilcn des S 4� .. :-\bs. 1. lit..b cie: no�dü�tige 
Lebe=s�:1te!'�:.l: ;e:�r�� :.s:.. smd :.�: Riets.:!, 
cii� n:lcn de:l jeweilige:: ?e:sicnsre6t!i6�:l Be­
:::::-:.::::�:!;e:. !�: �!: Gtw:t!:.�..l!!g einer .. �us­
g!::=Sz-..:.l:g: (E:-gin��!lgsz:.üag:) festgesetZt 
sine.. vermehrt um 1:: '-, r .. , he:-:L!:.%tcie!len 
";"i.nd :':.s gese.::: �:.oti.;On:.::l�:! .lle:- Pe�ne:l. • . , . . _ . .  . .  . 
c.:e ::: C::::'l !);:::�e!�g!='W'e:-oer 1.'Tl ge..-ne1.:S:.m.en 
H:l.1!sn .. it leoen. Zi; bc:r.iciui6cigen. 

(2) Als Einkommen i.-n Sinne des Aos. 1 sind 
die -.::: den :no!l:l.tLic:he!l lYii.:::ins für die Woh­
nung d.es Be!:'"::t!::gs"t\-"e��e:"$ (ohne Be:eizung 
une on:'le Kosten rü:- G�s ilü': elek::is6:n St:'"::I:n) 
und �i7 bes.:�zl,i�e.� _A.b:dig� �e!":ci:lcie:,�e!l 
:nO!'l;tllC"len ':'l%lÄUn::e im �l!lnt des Ein­
kO!!lmenste-.:e:-geseo:z.es :'.1 ve:-n�e:l. wobei 
ste\.!.e:"!1':�e -; :-" k�t.: :..6t Ztl be:-:.i.:ksici'1tigen 

§ 51. Bei C'=e::seZCung dC' f"=.g=='=" Be­
=;-s �=== es 408 .-\bs. 1) du: eine Gebwc­
�e::::=g :1'W' ge"rihr. wc::ie::., w=: d=: Be,­
::::��wc:bc: :wulgsli=g �ußc:ge-:röhnllQe 
_��':':"e:::.du..'lg= minci�== 1: dc: Höhe des 
'lbe:sc::.:::te:::.c:ie:. B=g= c:"W"'-CJe:::.. 

B es UlIlmul'I g e n  1:. t:/'Itwurf 

§ 48. Cl) Oie Z u e rk e nnun g elne: Ceoü��!�­

be fre i un g an Personen nae� § �7 ist J!oo:� 

dann un zulässig. wenn das �aus�alcs-Ne::;­
einkommen den F'ür die Gewährung einer �usg�e.!.C!'"l5-

zulage für einen Ein- oder Menrpersonennausnalt fes:­

gesetzten Ri en tsatz um men r als 12 % ö berstelgt . 

(2) Nettoeinkommen im Sinne des Abs. 1 ist 

die Summe sämtlicher t:inkünfte in Geld oder 

Geldeswert naeh Ausgleich mit Verlusten und 

v ermindert u m  die gesetzlich geregelten 

Abzüge. 

()) Sei Ermittlung des NettoeinKommen s s!nc 

2. Leis�unQen aurgrund oes ramilienlasten­

aus;�ei:�s;eset��s l�e�, 

Gcoüh�e f.�iung m-"gebll.e..,e ae�:-ag$gr�n%l necn .:.es. 1-
kann oe. Se f:-eiUT"l9swe�er als Bezugs fähige �usgBoe� 

geltend !1I8e"1en: 

_ den ��et=ins im Sinne des Mietreentsgeset:es. Nooe: 
eine gewährte Mietzinsbeihilfe an zuree!'ln en lst. 

_ anerkannte außergew6hnliene Belastungen lm Si�r.e 

des Einkommensteuergese tzes 1988 
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Textgegenüberstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 49. (1) Eine Gebührenbefreiung ist nur zu-
\ .. . l:?.SS!g, \:":!lll 

a) c:: B:ireiun�swerber seinen ordentlichen 
"Wohnsitz im �lnland hat, 

b) er die bis zur Entscheidung über das Be­
:::!::..�rsansuchen vorgeschriebenen Gebüh­
=� e:!�chte! hat, 

c) == ::i::': gleichzeitig VOll der Entrichtung 
ci:r Gebühr für =::1 weiteren Fernsprech­
anschluß bzw. für eine weitere Bewilligung 
glei=== _!..:: b:::eit ist und 

.. --- t'�.-� .-=i_ ,-:·"",,�o- �.w ";:-.-.'-.... ,....,zn. 
... � -.. - ---:- ---- :- ____ . w.-... ._ !"' ..... ,. ,  s-_·�s:s ::=-:. :'e:' S:a:lQOrt ce: p���-

:'z-;;. ?::::,s=='=Ffa. .. gs�g: m Wohn­
:i=::.:: �==det. 

(2\ E:: C-e=::'==bef:�ung ist cic!r: %'"-1hsig, 
w� Gr-.:nci ZO..t! A.nnahme besteht, daß der Be­
ireiungswerber VOll allderen" Personen vorge­
schoben wurde. 

Bestimmungen lt. Entwurf 

. § 49. Eine Gebührenbefreiung setzt ferner 
voraus: 

1. Der Antragsteller darf nicht bereits 
von der Entrichtung der Gebühr für 
einen weiteren Ferns prechanschluß 
oder für eine weitere Rundfunk - oder 
Fernsehbewilligunq befreit sein, 

2. der Antragsteller muß bis zur Ent­
scheidung über den Befreiungsantrag 
die vorgeschriebenen Gebühren ent­
richtet haben, 

3. der Antragsteller darf nicht von anderen 
Personen zur Erlangung der Gebühren­
befreiung vorgeschoben sein, 

4. der Antragsteller muß seinen ordent­
lichen Wohnsitz im Inland haben, 

5. der rernsprechanschluß darf nicht für 
gesc�äftliche Zwecke genutzt werden und 

6. das Rundfunk- oder Fernsehgerät muß 
sich in Wohnräumen befinden. 
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Textgegenüberstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungsgrundes 
ist vom Befreiungswerber nachzuweisen. 

(2) Als Nachweis der Gehörlosigkeit be­
ziehungsweise des Verlustes oder der Minderung 
des Sehvermögens sind insbesondere anzusehen: 
Eine Bestätigung eines Blinden- oder Gehörlosen­
vereins, ein ärztliches Zeugnis oder eine Be­
sc:heidausfertigung über die Zuerkennung einer 
Blindenzu1age. 

(3) Die sonstige Hilflosigkeit ist durch die Vor­
la�e des Bescheides über die Zuerkennun� des 
Hllfloserizuschusses (pBegezulage) oder eines 
ä.-ztlichen Zeugnisses bzw. im Zweifelsfalle eines 
amtsärztlic:hen Zeugnisses nachzuweisen. 

(4) Der Nachweis der Mittellosigkeit ist durch 
ein Zeu�s der Gemeinde oder der Fürsorgebe­
hörde des Wohnsitzes zu erbringen und hat du 
Einkommen des Befreiungswerbers und das Ein .. 
kommen aller im Haushalt des Befreiungswerklers 
lebenden Personen zu umfassen. 

. 

Bestimmungen lt. Entwurf 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungs­
grundes ist vom Antragsteller nachzuweisen, 
und zwar: 

1. In den Fällen des § �7 Abs. 1 durch 
den Bezug einer der dort genannten 
Leistungen 

2. 1m Falle der Taubheit oder praktischen 
Taubheit durch eine ärztliche Be­
scheinigung oder durch einen vergleich­
baren Nachweis über den Verlust des 
Gehörvermögens. 

(2) Die Einkommensverhältnisse des An­
tragstellers und aller mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen sind durch ein 
Zeugnis der Gemeinde oder der Fürsorgebe­
hörde des Wohnsitzes nachzuweisen. Der 
Nachweis hat die Summe sämtlicher Einkünfte 
im Sinne von § 48 Abs. 2 zu umfassen. 
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Textgegenüberstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 51. Bei. L"oerschreitung der festgesetzten Be­
t:af"sgrenzen (§ 48 Abs. 1) darf eine Gebühren­
befreiung nur gewihrt werden; wenn dem Be­
freiungswerber z�'angsläung außergewöhnliche 
Aufwendungen mindestens iD der Höhe des 
überscilreitenden Betrages erwachsen. 

§ 52. (1) Anträge auf Gebührenbefreiung sind 
bei einem Postamt einzubringen. 

(2) Für die Entscheidung über BefreiungsaD­
sueben gelten die Bestimmungen des § 21 des 
Ferruneldegesetzes, BGBl. NI. 170/1949, sinnge­
w�. 

(3) Die Gebührenbefreiung kann unbef:ist:t 
ode: befristet sein. 

a) durch 'Ye::icin ode: 'rod des Befreiten, 
bi durch t"oe::a�. KÜ!ldit"unz oder _A..uf­

lassung cies �F�reciw:$chfusses bn-. 
durch· t"'oen: .. g-w.ng· oder Erlöschen der 
Bewilligung, 

c) durch Ablauf des Befreiungszeitraumes, 
d) durch Entziehung seitens der zuständigen 

Femmeldebehörde I. lnm.nz. 
(2) Das Wegfallen der Voraussetzung für die 

Gebührenbefreiung ist der Femme1debehörde 
1. Instanz unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Die Anzeige ist bei einem Postamt einzubringen. 

(3) Die Entziehung hat schriftlich zu erfolgen 
und kann rückwirkend mit dem Zeitpunkt aus­
gesprochen werden; aD dem die Voraussetzung 
für die Gebührenbefreiung weggefallen ist. 

Bestimmungen lt. Entwurf 

siehe § 48 Abs. 4 

§ 51. rür Eins prüche gegen die Entschei­
dung über Befreiungsanträge finden die 
Verfahrensbestimmungen des § 21 des Fern­
meldegesetzes, B G Bl. Nr. 170/1949, über 
Eins prüch e  gegen die Bemessung von Fern­
meldegebühren Anwendung. 

§ 52. (1) Befreiungsanträge sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten rormulars 
bei einer Dienststelle der Post- und Tele­
gra phenverwaltung einzubringen. Dem Antrag 
sind die gem. § 50 erforderlichen Nachweise 
anzuschließen. 

(2) Die Gebührenbefreiung kann für einen 
bestimmten oder unbestimmten Zeitraum (be­
fristet oder unbefristet) zuerkannt werden. 

(3) Der Wegfall der Voraussetzung für die 
Gebührenbefreiung ist jener Dienststelle 
der Post- und Telegra phenverwaltung anzu­
zeigen, die die Gebührenbefreiung zuerkannt 
hat. 

(4) Die Entziehung einer Gebührenbefreiung 
kann rückwirkend mit dem Zeit punkt ausge­
s prochen werden, an dem die Voraussetzung 
für die Gebührenbefreiung weggefallen ist. 
Die Entzieh ung hat schriftlich durch jene 
Dienststelle zu erfolgen, die die Gebühren­
befreiung zuerkannt hat. 

§ 53. Die Gebü h renbefreiung erlischt durch: 

- Verzicht oder Tod des Inhabers der 
Gebührenbefreiung 

- Ubertragung, Kündigung oder Auflassung 
d�, [Arns prechanschlusses 

- Ubertragung oder Erlöschen der Rundfunk­
und Fernsihbewilligung 

- Ablauf des Befreiungszeitraumes 

- Entziehung nach § 52 Abs. 4 .  
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